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	[bookmark: _GoBack]Übersicht: Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnis

	Titel / Status
	Voraussetzungen
	Beschäftigung erlaubt?
	Zuständig

	EU-/EWR-Staatsangehörige & Schweizer
	kein Visum / kein Aufenthaltstitel erforderlich
	uneingeschränkt
	entfällt

	Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung (§§ 18a/b AufenthG)
	anerkannte Berufsausbildung oder Hochschulabschluss + Jobangebot
	tätigkeitsbezogen – Vermerk im Titel prüfen!
	Ausländerbehörde / BA

	Blaue Karte EU (§ 18g AufenthG)
	Hochschulabschluss + Mindestgehalt (ca. 43.800 €/Jahr)
	ja, ohne BA-Zustimmung
	Ausländerbehörde

	Chancenkarte (§§ 20a AufenthG)
	Punktesystem: Qualifikation, Sprache, Alter, Erfahrung
	nur Probe-/Nebenbeschäftigung (max. 20 Std./Woche)
	Ausländerbehörde

	Niederlassungserlaubnis (§§ 9 AufenthG)
	mind. 5 Jahre Aufenthalt, gesicherter Lebensunterhalt
	uneingeschränkt
	entfällt

	Aufenthaltsgestattung (Asylverfahren, §§ 55 Asylgesetz)
	laufendes Asylverfahren
	erst nach 3 Monaten, mit ausdrücklicher Erlaubnis
	Ausländerbehörde + ggf. BA

	Duldung (§§ 60a AufenthG)
	vorübergehende Aussetzung der Abschiebung
	nach 3 Monaten möglich, Einzelfallprüfung
	Ausländerbehörde + BA

	Anerkannte Flüchtlinge / subsidiär Schutzberechtigte
	abgeschlossenes Asylverfahren, Aufenthaltserlaubnis
	Erwerbstätigkeit gestattet – Rückfrage empfohlen
	Ausländerbehörde

	Schengen-Visum (Sonderfall!)
	Kurzaufenthalt bis 90 Tage
	keine Erwerbstätigkeit erlaubt – Einstellung rechtswidrig (§ 95 Abs. 1a AufenthG)
	entfällt

	Ukrainische Geflüchtete (§§ 24 AufenthG – Sonderregelung)
	Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz; automatisch verlängert bis 04.03.2026
	ja – Erwerbstätigkeit sofort erlaubt, ohne BA-Zustimmung
	Ausländerbehörde
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